
Satzung  der Gemeinde Ostseebad Trassenheide über  den Bebauungsplan Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain an der Strandstraße“

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Trassenheide hat am 11.05.2016 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16  für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der Strandstraße 
gefasst. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des  Aufstellungsbeschlusses  zum Bebauungsplan Nr. 16  ist durch  
Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“  am 22.06.2016  erfolgt.        
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
2. 
Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle  ist gemäß § 17 Abs. 1 LPIG M-V beteiligt 
worden. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
3. 
Die von der  Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der 
Strandstraße berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden  sind 
mit Schreiben vom 03.07.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf von 06-2017 
aufgefordert worden. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
4. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  nach § 3  Abs. 1  Satz 1 BauGB ist am 27.02.2020  erfolgt. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
5. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Trassenheide hat die zum Vorentwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der Strandstraße eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit, Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am 27.02.2020 
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 

10. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Trassenheide hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit, 
Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ................ geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
11. 
Der Bebauungsplan Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der Strandstraße mit Planzeichnung 
(Teil A) und Text (Teil B) wurde am  ................  von der Gemeindevertretung des Ostseebades  
Trassenheide als Satzung beschlossen.  
Die Begründung einschl. Umweltbericht zum  Bebauungsplan Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  
an der Strandstraße wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung des Ostseebades Trassenheide vom  
................  gebilligt. 
 
Ostseebad Trassenheide  (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
12. 
Die Genehmigung zum Bebauungsplan Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der Strandstraße 
wurde durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald am  ............................... Az.. ..................... mit 
............................... erteilt. 
 
Ostseebad Trassenheide  (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
13. 
Die ..................................... wurden durch den Satzungsändernden Beschluss der Gemeindevertretung  
Trassenheide vom  .............. erfüllt. Das wurde  durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald am 
............... mit Az.: .................................. bestätigt. 
 
Ostseebad Trassenheide  (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
Der Bürgermeister 
 
14. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der Strandstraße 
mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung einschl. Umweltbericht wird hiermit ausgefertigt. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
15. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der Strandstraße 
mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B), Begründung einschl. Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a (1)  BauGB sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, sind durch  Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“    am ................ 
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachungsfrist  ist auf die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung  sowie auf die Rechtsfolgen (§ 
215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen  (§ 44  
BauGB) und auf die Bestimmungen  des § 5 Abs. 5   Kommunalverfassung   M - V  vom  13.07.2011 
(GVOBl.  M  -  V     S. 777),  hingewiesen worden. 
Ergänzend wurden  im Internet auf der Homepage des Amtes Usedom Nord unter 
https://amtusedomnord.de die Bekanntmachung der Satzung unter dem Link Bekanntmachungen, 
Gemeinde Trassenheide sowie die Satzungsfassung unter dem Link Ortsrecht, Gemeinde Trassenheide 
eingestellt.  
 
Die Satzung über den  Bebauungsplan Nr. 16 ist mit Ablauf des  ................ in Kraft getreten. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den  
 
 
Der Bürgermeister 
 

6. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Trassenheide hat am 25.08.2020 den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der Strandstraße mit  Planzeichnung 
(Teil A), Text (Teil B) und Begründung einschl. Umweltbericht beschlossen  und zur Auslegung bestimmt. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
7. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der Strandstraße, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung einschl. Umweltbericht sowie 
den nach Einschätzung der Gemeinde Trassenheide wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen hat in der Zeit vom 02.10.2020 bis zum 03.11.2020 während 
folgender Zeiten: 
 
Montag bis Freitag  von   8.30 Uhr - 12.00 Uhr und  
Montag und Mittwoch   von 13.30 Uhr - 15.00 Uhr und 
Dienstag   von 13.30 Uhr - 16.00 Uhr und 
Donnerstag    von 13.30 Uhr - 18.00 Uhr    
 
nach  § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von jedermann  schriftlich  oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 16 für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der 
Strandstraße unberücksichtigt bleiben können,  durch  Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer 
Norden“  am 23.09.2020 bekanntgemacht worden. 
Ergänzend wurden die Bekanntmachung sowie die Auslegungs- und Beteiligungsunterlagen im 
Internet auf der Homepage des Amtes Usedom Nord unter https://amtusedomnord.de unter dem Link 
Bekanntmachungen, Gemeinde Trassenheide eingestellt. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
8. 
Die von der  Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16  für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“  an der 
Strandstraße berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden  sind 
mit Schreiben vom ................ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Ostseebad Trassenheide (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
9. 
Der katastermäßige Bestand am  ................  wird als richtig dargestellt  bescheinigt. 
Hinsichtlich der lagerichtigen  Darstellung der Grenzpunkte  gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur 
grob erfolgte, da die  rechtsverbindliche Flurkarte  im Maßstab ................ vorliegt. Regressansprüche 
können nicht abgeleitet werden. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 

Ermächtigungsgrundlage  
Aufgrund des § § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in  der  Neufassung  vom  03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. l S. 587),  des § 86 der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2019  (GVOBl. M-V S. 682),  und des § 11 Abs. 3 des Gesetzes 
über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.03.2020 (BGBl. I S. 440), wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung des Ostseebades Trassenheide vom .................  und 
mit Genehmigung durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald folgende  Satzung   über  den 
Bebauungsplan Nr. 16  für das  "Wohngebiet  Kiefernhain“ an der Strandstraße, bestehend aus der 
Planzeichnung  (Teil A)  und  dem Text (Teil B), erlassen:  
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 der Gemeinde Ostseebad Trassenheide
für das  "Wohngebiet  Kiefernhain an der Strandstraße“

TEXT (TEIL B)    
  

I. Planrechtliche Festsetzungen  
 
1. Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 (1) 1 BauGB)  
 
Festgesetzt wird das Allgemeine Wohngebiet gemäß § 4 (1)und § 4 (2) BauNVO. 
Die Entwicklung des Allgemeinen Wohngebietes dient vorwiegend der Bereitstellung von Angeboten 
für den individuellen Wohnungsbau, für Mietwohnungen und Infrastruktureinrichtungen. 
Entsprechend den differenzierten Nutzungsabsichten  erfolgt die Unterteilung in die Baugebiete  WA 1 
bis  WA 3. Im Baugebiet WA 1 werden Einfamilienhäuser,  im Baugebiet WA 2 Mehrfamilienhäuser  mit 
Unterlagerungen  und im Baugebiet WA 3 e in  Gemeindehaus  mit Gemeinschaftsräumen  und 
Unterkünften für Saisonkräfte  zugelassen. 
 
(1)  
Gemäß § 4 (1) BauNVO dienen Allgemeine Wohngebiete vorwiegend dem Wohnen. 
(2)  
Gemäß § 4 (2) BauNVO  sind zulässig:  

1.  Wohngebäude,  
2.  die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3.  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

(3) 
Ausnahmen im Sinne von § 4 (3) 2. BauNVO zur Errichtung von sonstigen nicht störenden 
Gewerbebetrieben werden  zugelassen.  
(4) 
Nicht zulässig sind 
- Ausnahmen im Sinne von § 4 (3) 1.  und 3. bis 5. BauNVO zur Errichtung von 

- Betrieben des Beherbergungsgewerbes  
- Anlagen für Verwaltung, 
- Gartenbaubetrieben und 
- Tankstellen 

- Ferienwohnungen und Ferienhäuser   
Der Ausschluss erfolgt auf Grundlage des § 1 (6) BauNVO  i. V. m. § 4 (3) 1. und 2. BauNVO  aus 
städtebaulichen Gründen  und zur Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung des 
Baugebietes  

(5) 
Anlagen für erneuerbare Energien sind  nicht freistehend, sondern nur auf Dachflächen zulässig.  
 
2.  Mass der baulichen Nutzung 
 (§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21 a BauNVO) 
 
Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von 

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14, 
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

lediglich unterbaut wird, 
mitzurechnen.  
Überschreitungen der zulässigen Grundfläche durch die in Satz 1 bezeichneten Anlagen sind zulässig. 
 
3. Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 (1) 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
 
(1) 
Die Hauptgebäude sind parallel bzw. rechtwinklig zu den Baulinien und Baugrenzen zu errichten.  
(2) 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen über die festgesetzten Baulinien wird nur zugelassen  
- für Dachüberstände in einer Tiefe von maximal 0,50 m sowie  
- für auf das Erdgeschoss begrenzte Eingangsüberdachungen und Windfänge in 

Glaskonstruktion in einer Tiefe von maximal 1,50 m und auf einer Länge von maximal 3,00 m. 
(3) 
Stellplätze, Carports, Garagen, Nebengebäude und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO dürfen auch 
außerhalb der Baulinien und Baugrenzen errichtet werden. 
- Einschränkung für die Baugebiete WA 2 und WA 3: 

Stellplätze, Carports, Garagen, Nebengebäude und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO 
dürfen  nicht in den Bereichen zwischen der Strandstraße und den Baulinien bzw. der 
gedachten Verlängerung der Baulinien  eingeordnet werden. 

- Einschränkung für Baugebiet WA 2: 
Freistehende Nebengebäude sind unzulässig.  
Nebengebäude sind nur in baulicher Verbindung mit der Errichtung von Carports  zulässig. 

 
4. Größe der Baugrundstücke 

(§ 9 (1) 3 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
 
Die Mindestgröße der Einzelgrundstücke wird wie folgt festgesetzt: 
Baugebiet  WA 1    500 m² 
Baugebiet  WA 2  730 m² 
Je Einzelgrundstück ist maximal ein Hauptgebäude zulässig. 
  
5. Festsetzungen  für Stellplätze, Carports und Garagen   

(§ 9 (1) 4 BauGB i.V.m. § 12 (6) BauNVO) 
 
(1) 
Baugebiet  WA 1  
Zulässig  sind  Stellplätze, Carports und Garagen. 
(2) 
Baugebiet WA 2   
Zulässig sind nur Stellplätze und Carports. 
Einschränkung für die Zulässigkeit von Carports:  

- Je Wohneinheit ist maximal ein Carport zulässig. 
- Mindestens zwei und maximal vier Carports sind zu einer gemeinsamen Anlage zu verbinden. 

Garagen sind nicht erlaubt. 
(3) 
Baugebiet  WA 3 
Zulässig sind ausschließlich Stellplätze sowie ein Carport oder eine Garage  für die Betreibung des 
Gemeindehauses. 
 
6. Nebenanlagen 

(§ 9 (1) 4 BauGB)  
 
(1) 
Nebenanlagen für die Kleintierhaltung  im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nicht zulässig. 
(2) 
Die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO 
werden  zugelassen. 
 
7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 (1) 6 BauGB)  
 
(1) 
Baugebiet WA 1 
Je Wohngebäude ist maximal eine Dauerwohnung zulässig. 
(2) 
Baugebiet WA 2 
Je Wohngebäude  werden maximal fünf  Dauerwohnungen zugelassen.  
(3) 
Baugebiet WA 3 
Im Gemeindehaus sind maximal 8 Zimmer als Unterkünfte für Saisonkräfte zulässig. 
 

II. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften    
 gemäß § 9 Abs. 4 BauGB  
 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 (§ 86 (1) 1. LBauO M -V) 
 
1.1 Fassaden 
 
(1) 
Für die Fassadenoberflächen der Hauptgebäude und Garagen sind nur zulässig: 
- glatte und feinstrukturierte Flächen, 
- Verblendmauerwerk,    
- durchsichtige Materialien und 
- auf maximal 20 % der Gesamtfassade des jeweiligen Gebäudes  Verkleidungen aus 

Naturmaterialien 
(2) 
Für Carports und Nebengebäude sind auch Holzfassaden zulässig. 
(3) 
Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in identischer Fassadenoberflächenart 
vorzusehen.  
 
1.2 Dachformen und Dachneigungen 
 
(1) 
Die Festsetzungen der Nutzungsschablonen zu den  Dachformen und Dachneigungen  gelten nicht für 
Garagen, Carports, Nebengebäude und Nebenanlagen.  
(2) 
Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in identischer Dachform und  
Dachneigung  auszuführen. 
 
1.3 Dacheindeckungen 
 
(1) 
Für die Hauptgebäude sind ausschließlich zulässig: 
- Hartbedachung in Anthrazit und in Rot 
- Metalleindeckungen aus verzinktem Stahl, Zink, Kupfer, Aluminium oder Edelstahl,  
- Technik für erneuerbare Energien,  
- durchsichtige Materialien sowie 
- Dachbegrünungen und Dachbekiesungen für Flachdächer. 
(2) 
Für  untergeordnete  Dachflächen,  Garagen,  Carports, Nebengebäude   und Nebenanlagen sind 
auch andere handelsübliche Materialien zulässig. 
(3) 
Unzulässig sind Eindeckungen mit Rohr,  Kunstrohr  sowie Eternit- und Faserzementplatten. 
(4) 
Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in identischer Dacheindeckungsart 
auszuführen. 
 
1.4 Hinweisschilder  
 
Hinweisschilder sind nur an der Stätte der Leistung erlaubt und dürfen eine Ansichtsfläche von 1,0  m² 
nicht überschreiten.  
Sie dürfen nur  
- flach auf der Außenwand der Gebäude im Erdgeschoss angebracht werden oder  
- als freistehender Aufsteller in die Freianlagen integriert werden. 
 
1.5 Satellitenanlagen 
 
(1) 
Satellitenanlagen  sind  nur auf den der Strandstraße abgewandten Gebäudeseiten zugelassen. 
(2) 
Satellitenanlagen dürfen die Gebäudehöhen  nicht überschreiten.  
 
 
2. Einfriedungen 
 (§ 86 (1) 5. LBauO M -V) 
 
(1) 
Baugebiet WA 1 
Für die Einfriedung der Grundstücke zur Planstraße 1  sind nur blickdurchlässige Holzzäune, 
Metallziergitterzäune und bepflanzte Feldsteinmauern bis zu einer Höhe von 1,20 m sowie   lebende 
Hecken zulässig.  
(2) 
Baugebiete WA 2 und WA 3 
Für die Einfriedung der Grundstücke zur Strandstraße und zur Planstraße 1 sind ausschließlich  niedrig 
wachsende immergrüne geschnittene Hecken mit einer maximalen Höhe von 0,50 m zulässig. 
 
3. Abfallsammelbehälter  

(§ 86 (1) 5. LBauO M-V) 
 
Die Stellflächen für Abfallsammelbehälter sind innerhalb der privaten Grundstücksgrenzen anzuordnen 
und durch Einhausungen aus Holz, Rankgerüste, Pflanzungen u. ä. so abzuschirmen, dass sie von den  
öffentlichen Verkehrsflächen nicht einsehbar sind. 
 
4. Ordnungswidrigkeiten 
 (§ 84 LBauO M-V) 
 
(1) 
Ordnungswidrig handelt, wer den Gestaltungsvorschriften gemäß Text (Teil B) II. 1. bis  3.  vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhandelt. 
(2) 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 (3) LBauO M-V mit einer Geldbuße bis zu  500.000 € geahndet 
werden. 
 

(4) 
Veranstaltungsplatz  
Der Veranstaltungsplatz ist für den eingeschränkten Volksfestbetrieb geeignet. Zulässig sind Volksfeste 
und Märkte werktags sowie sonn- und feiertags in der Zeit zwischen 10.00 und 22.00 Uhr, bei denen 
keine Musikanlagen eingesetzt werden. 
 

13. Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 

 (§ 9 (1) 24 BauGB)  
 
Für das Plangebiet wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt. 
Die flächenhafte Immissionsermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass durch die 
Verkehrsgeräuschimmissionen, verursacht durch den Straßenverkehr der Strandstraße, die 
Schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 bzw. die Immissionsgrenzwerte 
der Lärmvorsorge gemäß § 2 der 16. BImSchV   überschritten werden. Berücksichtigt wurden auch die 
Freizeitlärm- Immissionen durch die geplanten Einrichtungen im Plangebiet. 
Daher werden folgende Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen: 
(1) 
Stellung der Baukörper und Grundrissregelung  
Durch eine schalltechnisch günstige Anordnung der Baukörper und durch geeignete 
Grundrissgestaltung sind die Wohn- und Schlafräume möglichst an der von der Strandstraße 
lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume 
an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume 
(Schlafzimmer, Kinderzimmer) den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. 
(2) 
Passiver Schallschutz 
In der Planzeichnung (Teil A) sind die Lärmpegelbereiche (LPB) dargestellt, nach denen die 
Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm festzulegen sind. Die Lärmpegelbereiche wurden für die 
lmmissionsorthöhe des 2.0G bestimmt.  
Bei der Errichtung von Gebäuden müssen die Außenbauteile der Aufenthaltsräume in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Raumart mindestens den Anforderungen nach DIN 4109:1989-11 gemäß 
nachfolgender Tabelle entsprechen: 
 

Spalte 1 2 4 5 15     
      Raumarten     

Zeile Lärmpegel- 
bereich 

„maßgeblicher 
Außenlärmpe-gel" in 
dB(A) 

Bettenräume in 
Krankenanstalten und 
Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Übernachtungs- 
räume in Beherbergungs-  
stätten, Unterrichtsräume und 
ähnliches 

Büroräume 
ähnliches 

') und 

      erforderliches R‘W,res des Außenbauteils in dB     
1      I bis 55 35 30 -      
2          II 56 bis 60 35 30 30     
3         III 61 bis 65 40 35 30     
4        IV 66 bis 70 45 40 35     

 
1)  An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen 
ausgeübten Tätigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenpegel leistet, werden keine Anforderungen 
gestellt 
 

    

 
Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzung und Raumgröße im 
Genehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109:1989-11 nachzuweisen. Hiervon kann nach § 31 Abs. 1 
BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im baurechtlichen Verfahren nachgewiesen wird, 
dass geringere Lärmpegelbereiche an den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die 
Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109:1989-11 
reduziert werden. 
(3) 
Schutz von Außenwohnbereichen  
Zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen sind entlang der Strandstraße mit Gebäuden baulich 
verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen, Balkone, Loggien) von Wohnungen, die nicht mit 
mindestens einem baulich verbundenen Außenwohnbereich zur lärmabgewandten Seite ausgestattet 
sind, und bei denen der Außenlärmpegel über 59 dB(A) am Tag liegt, nur als verglaste Vorbauten oder 
verglaste Loggien zulässig. Auf diese Schutzmaßnahmen kann verzichtet werden, wenn sichergestellt 
ist, dass in 1,2 m Höhe über der Mitte der Bodenfläche des Außenwohnbereichs im Tagzeitraum (06:00 
bis 22:00 Uhr) ein Beurteilungspegel von 59 dB(A) nicht überschritten wird. 
Der Nachweis muss im Baugenehmigungsverfahren durch Berechnung nach „Richtlinien für den 
Lärmschutz an Straßen -RLS-90" geführt werden. 
 

10. Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
        (§ 9 (1) 25 a BauGB)  
 
(1) 
Auf den Freiflächen des Baugebietes WA 3 sind insgesamt 4 Bäume in der Pflanzqualität Hochstamm, 
3x verpflanzt, Drahtballierung, Stammumfang 16 – 18 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang gleichartig und mit gleicher Pflanzqualität zu ersetzen. Die Artenauswahl erfolgt gemäß 
Artenliste. 
(2) 
Im Kronenbereich der Bäume ist eine 12 m² große offene Vegetationsfläche freizuhalten. Der 
durchwurzelbare Bodenraum der neu zu pflanzenden Bäume darf 12 m³ nicht unterschreiten. Die 
Qualitäten der zu pflanzenden Gehölze müssen den "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen", 
herausgegeben von Bund deutscher Baumschulen, entsprechen. Das Pflanzgut muss die regionale 
Herkunft Nordostdeutsches Tiefland haben. 
 
 
11. Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
(§ 9 (1) Nr. 25 b) BauGB) 
 

Die mit Anpflanzgebot festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang durch 
Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu ersetzen. 
 
12. Höhenlage baulicher Anlagen und bauliche Nutzung von Grundstücken für 

übereinanderliegende Geschosse und Ebenen sowie sonstiger Teile baulicher Anlagen  
 (§ 9 (3) BauGB)  

i. V. m.  
Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich 
sind  
(§ 9 (5) BauGB)  

 
Aus Gründen des Hochwasserschutzes sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 
(1) 
Für bauliche Anlagen ist eine Standsicherheit gegenüber Wasserständen bei Eintritt des 
Bemessungshochwassers  bis 2,90 m NHN (BHW Außenküste) sicherzustellen. 
(2) 
Die in den Nutzungsschablonen festgesetzte Mindesthöhe für die Oberkante des Fertigfußbodens im 
Erdgeschoss von 2,20 m über NHN (ca. HW100 Außenküste) ist einzuhalten.  
(3) 
Unterkellerungen sind  im gesamten Plangebiet unzulässig. 
(4) 
Bei der Errichtung elektrotechnischer Anlagen sowie der etwaigen Lagerung wassergefährdender 
Stoffe ist das BHW von 2,90 m NHN zu beachten. 
 

8. Grünflächen        
(§ 9 (1) 15 BauGB)  

 
(1) 
Als öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Veranstaltungsplatz ist südöstlich der Strandstraße 
eine Freifläche für Veranstaltungen einzuordnen. Die Freifläche ist mit artenreichem Zierrasen der 
Regelsaatgutmischung RSM 7.2.2 Landschaftsrasen - Trockenlagen mit Kräutern zu begrünen. 
(2) 
Als öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Spielplatz  ist im nördlichen Teil des Plangebietes ein 
Spielbereich für die Altersgruppe bis 12 Jahre auszuweisen. Die Spielgeräte sollten vielfältig sein und 
den altersspezifischen Voraussetzungen entsprechen. 
Ergänzend ist ein hoher Anteil an natürlich belassenen Spiel- und Erlebniselementen, wie Stämme, 
Steine sowie offene und modellierte Bodenflächen einzubinden. Auch Mobiliar für den Aufenthalt ist 
zulässig. 
Der Spielplatz ist gärtnerisch zu gestalten. Die Verwendung von gesundheitsschädigenden Pflanzen 
und Giftpflanzen, insbesondere Pfaffenhütchen, Seidelbast, Stechpalme und Goldregen ist 
auszuschließen.  
(3) 
Die öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage  ist mit Wegen und Aufenthaltsbereichen, 
die mit Beeten und Rabatten mit Strauch- und Staudenpflanzungen zu begrünen und mit Sitzmobiliar zu 
ergänzen sind, zu gestalten. Der erhaltenswerte Gehölzbestand ist in die Gestaltung der Parkanlage 
einzubinden. Ergänzend sind Rasenflächen mit der Regel- Saatgutmischung Gebrauchsrasen – 
Kräuterrasen (RSM 2.4) auszubilden. 
(4) 
Die öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung naturnahe Parkanlage ist mit naturbelassenen 
Wegen und kleinen Aufenthaltsbereiche unter Berücksichtigung der Geländeformationen zu gestalten. 
Es sind Rodungs- und Auslichtungsmaßnahmen vorzunehmen, die den funktionalen und 
artenschutzrechtlichen Belangen entsprechen. Es sind vorrangig nichtheimischer Gehölzaufwuchs, 
standortuntypische Gehölze sowie geschädigte und den gestalterischen Aspekten nicht genügende 
Baumbestände zu entnehmen. Müllablagerungen und Gartenabfälle sind zu entfernen.  
(5) 
Auf den gemäß zeichnerischer Festsetzung als öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 
Straßenbegleitgrün  gekennzeichneten Flächen ist eine Begrünung mit artenreichem Zierrasen der 
Regel- Saatgutmischung Gebrauchsrasen – Kräuterrasen (RSM 2.4) bzw. mit Stauden und 
kleinwüchsigen Ziergehölzen vorzunehmen. 
 
9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 (1) 20 BauGB)  
 

(1) 
Bei der gemäß zeichnerischer Festsetzung als Maßnahmenfläche mit der Bezeichnung „Optimierung 
eines Fledermausquartiers“ gekennzeichneten Fläche handelt es sich um eine ehemalige 
Bunkeranlage, bestehend aus einem 56 bis 60 m langen Gang, an dem sich nördlich und südlich 
unterschiedlich große Räume anschließen. Die Maßnahmen dienen der Sicherung und Optimierung 
des Bunkers als Fledermauswinterquartier. 
(2) 
Ebenerdige Stellplätze sind in einer wasser- und luftdurchlässigen Bauweise (z.B. Rasengittersteine, 
Rasenpflaster, Schotterflächen) auszuführen.  
 

III. Naturschutzrechtliche Regelungen auf der Grundlage  
des § 11 Abs. 3 BNatSchG   

 
(1) 
Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG sind zu beachten. Durch die 
Baumaßnahmen dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
Nr. 14 BNatSchG geschützten heimischen, wildlebenden Tierarten entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden.  
(2) 
Um erhebliche Störungen, Verletzungen und Tötungen von möglichen Brutvögeln (Baum- und 
Gebüschbrütern) sowie von Fledermäusen zu vermeiden, sind Rodungen der Gehölzbestände nur in 
den Zeiträumen 1. Oktober bis 28. Februar des nachfolgenden Jahres durchzuführen. 
(3) 
Durch eine ökologische Baubegleitung sind im Vorfeld von Rodungen alle betroffenen Bäume erneut 
auf besiedelte Höhlungen zu kontrollieren und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von 
erheblichen Störungen, Verletzungen und Tötungen zu treffen. Maßnahmen zum Erhalt von Quartieren 
sind zu prüfen. 
(4) 
Die Bunkeranlage als Fledermausquartier ist zu erhalten und zu optimieren. Folgende Maßnahmen sind 
für eine fledermausgerechte Habitatausstattung und bauliche Sicherung durchzuführen: 

- Freilegen des Zugangsbereiches 
- Demontage und Beräumung von störenden Installationen, nicht tragenden Zwischenwänden, 

Fußbodenbelägen, allen Holzteilen, Müll; Ziel ist die Schaffung von drei großen Räumen und die 
Freilegung der Gänge 

- Anlage von Versteckplätzen für Fledermäuse durch Montage von Hohlkammersteinen und 
sogenannten Fledermausbrettern aus Schaltafeln an Seitenwänden und Decken, die Anzahl 
wird entsprechend den Ergebnissen des Monitorings zur Annahme der Quartiere angepasst   

- Verschluss des nördlichen Zuganges des Bunkers durch Vermauerung in 36-er Wandstärke mit 
Vollziegeln inklusive Anlage oder Aussparung einer Einflugsöffnung (Breite mindestens 40 cm, 
Höhe 10 cm-15 cm) 

- Einbau einer vandalismussicheren und witterungsbeständigen Zugangstür 
- Direkte Beleuchtungen im Umkreis des nördlichen Bunkerzuganges sind auszuschließen 

Die Gemeinde zeichnet für die Umsetzung der Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung der 
Bunkeranlage als Fledermausquartier verantwortlich und übernimmt die Kosten. Die Ersatzquartiere 
können aus artenschutzrechtlicher Sicht kompensationspflichtigen Vorhaben zur Verfügung gestellt 
werden und damit eine Refinanzierung der in Vorleistung gegangenen Gemeinde erfolgen. 
 
 
IV. Festsetzungen zur Zuordnung von Ersatzpflanzungen für zu fällende 

Bäume gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB und § 135a und 
135c BauGB 

 
(1) 
Die Kosten für die Ersatzpflanzungen für zu fällende Bäume im Baugebiet WA 3 sind durch die 
Gemeinde zu tragen. 
(2) 
Die vorgegebenen Ersatzpflanzungen sind parallel zu den Baumaßnahmen des Hoch- und Tiefbaues, 
spätestens jedoch 1 Jahr nach Abschluss der Baumaßnahmen auszuführen. 
 

3. Denkmalschutz 
 
Baudenkmalpflege 
Durch das Vorhaben werden keine Bau- und Kunstdenkmale berührt. 
 
Bodendenkmalpflege 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt. 
Da jedoch jeder Zeit Funde im Plangebiet entdeckt werden können, sind folgende Hinweise zu 
beachten:  
(1)  
Der Beginn der Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich  der unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen. 
(2)  
Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer, 
Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Urnenscherben, Münzen u. ä.)  oder auffällige 
Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen,  entdeckt werden, sind diese  gemäß § 11 Abs. 1 und 
2 DSchG M-V vom 06.01.1998 (GVOBl. M-V Nr. 1, 1998 S. 12 ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 12.07.2010 (GVOBL. MV S. 383, 392), unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen.    Anzeigepflicht  besteht  gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M- V für den Entdecker, den Leiter der 
Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Der Fund 
und die Fundstelle sind gemäß  § 11 Abs. 3   DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
(3) 
Gem. § 2 Abs. 5  i.V.m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberfläche, in Gewässern oder in 
Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archäologische Fundstätten und 
Bodenfunde geschützte Bodendenkmale. 
 
4.  Küsten- und Hochwasserschutz 
 
Der Bereich Trassenheide wird durch Hochwasser von der Ostsee, der Krumminer Wieck, vom 
Achterwasser und Peenestrom beeinflusst.  
Das Bemessungshochwasser (BHW), welches einen Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den mit 
Hochwasser einhergehenden Seegang berücksichtigt, beträgt:  
-  für die Außenküste Usedoms  2,90 m NHN  
-  Peenestrom                             2,60 m NHN 
-  Krumminer Wiek und Achterwasser       2,10 m NHN 
(siehe Richtlinie 2-5 “Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasserstand“ des Regelwerkes 
Küstenschutz M -V). 
Infolge eines fehlenden Schutzsystems zwischen dem nördlichem Ende des Deiches Karlshagen 
(Ortslage Peenemünde) und den Dünen an der Außenküste besteht für die im Zusammenhang 
bebauten Gebiete des Nordteils der Insel Usedom zur Zeit kein dem Bemessungshochwasser gerecht 
werdendes Küsten- bzw. Hochwasserschutzsystem. Mit der Komplettierung des Schutzsystems für den 
Nordteil der Insel Usedom ist kurzfristig nicht zu rechnen.  
 
Eine Beeinflussung der neu vorgesehenen Wohngebiete bzw. Wohnbauflächen durch einströmendes 
Wasser bei extremen Sturmflutereignissen ist infolge der natürlichen Höhenlage zwischen 1,5 und 2,5 m 
NHN nicht auszuschließen. 
Bei Geländehöhen unterhalb des BHW sind hinreichende Schutzmaßnahmen, welche ggf. eine nicht 
vorliegende Eignung des Baugrundstückes im Sinne des § 13 LBauO M-V kompensieren sollen, 
notwendig. In diesem Fall sind zum Schutz der geplanten Wohnbebauung gegen schädliche Einflüsse 
Schutzmaßnahmen (z.B. Geländeerhöhung, Festlegung der Fußbodenoberkante und Verzicht auf 
Unterkellerung) festzulegen. 
 
Zur Minimierung des v. g. Gefährdungspotentials wurden im Text (Teil B) I. Punkt 13 Schutzmaßnahmen 
festgelegt. 
 
5. Hinweise zum Trinkwasserschutz 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III der Wasserfassung Karlshagen. Daraus 
resultierende Verbote und Nutzungsbeschränkungen sind zu beachten. 
 
6. Hinweise zur Regenentwässerung 
 
Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser der Dächer,  befestigten Flächen und der öffentlichen 
und privaten Planstraßen ist vollständig auf den Grundstücksflächen zu versickern bzw. für die 
Bewässerung der Grünflächen zu nutzen.  
Das anfallende Niederschlagswasser der öffentlichen und privaten Planstraßen ist  gemäß dem 
Geotechnischen Bericht mit Bemessung der Versickerung im Bankett zu sammeln und mittels 
Muldenversickerung oder Füllkörperrigolenversickerung abzuleiten. 
 
7. Gesetzlicher Gehölzschutz gemäß § 18 NatSchAG M -V 
 
Bäume mit einem Stammumfang > 1,00 m (gemessen in einer Höhe von 1,30 Meter über dem 
Erdboden) sind gemäß §18 NatSchAG M-V geschützt.  
Bei Fällungen ist eine Ausnahme vom gesetzlichen Gehölzschutz bei der unteren Naturschutzbehörde 
des LK Vorpommern- Greifswald zu beantragen. Der Ersatz ist im Baumschutzkompensationserlass des 
Landes M-V (2007) geregelt und sieht folgenden Ersatz vor: 
 

Stammumfang des zu fällendes Baumes Anzahl der Ersatzbäume 
     50 cm – 150 cm 1 Stück 
> 150 cm – 250 cm 2 Stück 
> 250 cm 3 Stück 

 
8. Artenlisten für zu pflanzende Bäume und Sträucher 
 

Botanischer Name Deutscher Name  
Acer campestre Feld- Ahorn 
Acer negundo Eschen- Ahorn 
Acer platanoides i.S. Spitz- Ahorn i.S. 
Aesculus x carnea Rotblühende Kastanie 
Amelanchier arborea 'Robin Hill' Felsenbirne 
Betula pendula  Sand- Birke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Crataegus laevigata `Paul‘s Scarlet` Rotdorn 
Crataegus x prunifolia Pflaumenblättriger Weißdorn 
Fraxinus ornus Blumenesche 
Malus floribunda Vielblütiger Apfel 
Pyrus pyraster Wildbirne 
Pyrus calleryana `Chanticleer` Chinesische Wildbirne 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus intermedia 'Brouwers' Schwedische Mehlbeere 
Syringa vulgaris Gewöhnlicher Flieder 
Tilia cordata i.S. Winter- Linde i. S. 

 
9. Liste der im Plangebiet vorkommenden Einzelbäume und Baumfällungen 
 
Nr. Baumart Botanischer 

Name 
Kronen-
ø in m 

Stammum-
fang in cm 

Schutzstatus  Ersatz 

1 Gewöhnliche Kiefer Pinus sylvestris 7 110 § 18 NatSchAG M-V 1 Baum 

2 Gewöhnliche Kiefer Pinus sylvestris 10 251 § 18 NatSchAG M-V 3 Bäume 

Ersatzpflanzungen 4 Bäume 
 
10. Artenschutz 
 
Während der Bau- und Realisierungsphase sind allgemeine naturschutzrechtliche  
Schutz-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen durchzuführen. Dieses betrifft insbesondere den 
Schutz vor Beeinträchtigungen und vor Schadstoffeinträgen für erhaltenswerte Baumbestände durch 
den Baustellenbetrieb und die Vermeidung von Störwirkungen auf die Fauna des Plangebietes und der 
Umgebung. 
 
11. Gesetzlicher Biotopschutz gemäß § 20 NatSchAG M-V 
 
Mittig der naturnahen Parkanlage befindet sich ein gemäß § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschütztes 
Biotop. Es handelt sich um den Biotoptyp Dünenrasen (Graudüne), der als FFH- Lebensraumtyp 2130 
einen besonderen Schutzstatus hat. Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung 
des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltiger Beeinträchtigungen 
des Biotops führen können, sind unzulässig. 
Für den Erhalt des gesetzlich geschützten Biotopbestandes ist eine jährliche Mahd und Aushagerung 
des Standortes durch Abfuhr des Mähgutes zu sichern. Die Flächen des ruderalen Kriechrasens sind 
mehrmals im Jahr zu mähen. Die Pflegeintervalle sind dem zu fördernden Arteninventar anzupassen. 
Einzelner Gehölzaufwuchs in dem Dünenrasen ist zu entfernen. Jegliche Art von Bebauungen sowie das 
Aufstellen von Mobiliar sind innerhalb der Schutzgebietsausweisung auszuschließen. 
 
12. Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen und Kosten gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a 

Abs. 3 BauGB und § 135 a bis 135 c BauGB 
 
Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes werden durch die 
Gemeinde verauslagt und auf die  Grundstückskosten umgelegt. 
 
 
13. 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) können im Amt „Usedom Nord“ in 17454 Zinnowitz, Möwenstraße 01 im Bauamt  
eingesehen werden. 
Für diese Satzung sind das Baugesetzbuch  (BauGB)  in  der  Neufassung vom   03.11.2017  (BGBl. I  S. 
3634) und die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert am 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
anzuwenden.  
 
 
 

HINWEISE 
 
1. Altlasten und Bodenschutz  
 
(1) 
Auf Grund der sensiblen Nutzungen des  Plangebietes sowie der Lage in der Trinkwasserschutzzone III 
der Wasserfassung Karlshagen ist durch den jeweiligen Bauherrn eine fachgutachterliche 
Baubegleitung durch einen Sachverständigen für Altlasten während der Tiefbau- und 
Erschließungsarbeiten zu gewährleisten. 
 (2) 
Das Plangebiet befindet sich in einem zusammenhängenden kampfmittelbelasteten Gebiet der 
Kategorie 4. Hier gilt die Kampfmittelbeseitigung als erforderlich. 
Es ist nicht auszuschließen, dass auch in Gebieten, die nicht als kampfmittelbelastet ausgewiesen sind, 
Einzelfunde auftreten können. Daher sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen.  
Sollten bei den Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden werden, sind die Arbeiten 
an der Fundstelle aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der Fundort ist zu räumen und abzusperren. 
Über den Notruf der Polizei oder über die nächste Polizeidienststelle ist der Munitionsbergungsdienst M-V 
zu informieren. Weiterhin ist der Fundort der örtlichen Ordnungsbehörde mitzuteilen. 
 
2. Belange der Forst 
 
Unterschreitungen des 30 m - Waldabstandes werden ausnahmsweise im Bereich der Strandstraße bis 
zur Flucht der auf den Flurstücken  236/4,  238/2 und 239/ 10 geplanten Bebauung zugelassen. 
In der Planzeichnung (Teil A) ist diese Flucht  mit  dem Planzeichen --W -- gekennzeichnet. 
 

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  
 
M.:  1 : 500 
 
auf der Grundlage des amtlichen Lage- und Höhenplanes  
des Vermessungsbüros Matthias - Anders - Böhne von 07-2015 

I. Festsetzungen

BauGB§ 9 (1) 1

§ 9 (1) 1 BauGB

BauNVO

BauNVO

§ 4

BauNVO

§§ 16 und 19

§§ 16 und 20

§§ 16 und 20 BauNVO§§ 16 und 20

BauNVO§§ 16 und 18

BauNVO§§ 16 und 18

§ 9 (1) 2 BauGB

BauNVO§ 22 (2)

BauNVO§ 22 (2)

BauNVO§ 23 (2)

BauNVO§ 23 (3)

BauGB§ 9 (1) 11

BauGB§ 9 (1) 12, 14

BauGB§ 9 (1) 13

BauGB§ 9 (1) 15

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Verkehrsflächen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Grünflächen

BauGB§ 9 (1) 20, 25

BauGB§ 9 (1) 20 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 

BauGB§ 9 (6)
i.V.m. § 20 NatSchAG M-V

Sonstige Planzeichen

BauGB§ 9 (5) 3

BauGB§ 9 (7)

II. Darstellungen ohne Normcharakter

§ 9 (5) 1 und (6) BauGB

Nachrichtliche Darstellungen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 16

gem. PlanZV

Gas

Trinkwasser Abwasser
Elektro Elektro

Gas Gas

Telekom

Allgemeine Wohngebiete 1 bis 3

Zweckbestimmung:

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (Planstraßen)

Verkehrsberuhigter Bereich

Besucher Parkplätze

Straßenverkehrsflächen  (Strandstraße und Straße "Am Walde")

Bereich ohne

Zweckbestimmung:

Elektrizität

Löschwasserbrunnen

Versorgungsleitungen unterirdisch, näher bezeichnet

Versorgungsleitungen unterirdisch, näher bezeichnet

Aufstellfläche

Grünflächen

Zweckbestimmung:

Naturschutzrechts

Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des

Rammkernsondierungen 1-3 (RKS 1-3)

Biotop Dünenrasen (Graudüne)

ZEICHENERKLÄRUNG

Grundflächenzahl als Höchstmaß

Oberkante Fertigfußboden über NHN 
als Mindestmaß

Gebäudehöhe  über NHN als Höchstmaß

offene Bauweise

nur Einzehäuser zulässig

öffentlich p

Flächen für Versorgungsanlagen, 
für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

Flächen für Versorgungsanlagen

Mittelspannung Niederspannung

Hochdruck Niederdruck

privat

Radweg

Sbg Straßenbegleitgrünöffentlich

Fußgängerbereich

Einfahrtbereich

Parkanlage

Spielplatz

GRZ

WA1-WA3

II

I, II

OK FF über NHN

GH über NHN

o

E

Baulinien

Baugrenzen

ö

Ein- und Ausfahrt

Lö

umzuverlegen

Feuerwehr

Zweckbestimmung:

ö

naturnahe Parkanlage

VeranstaltungsflächeVeranstalt.

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse zwingend

Umgrenzung von Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft

Zweckbestimmung:

für Maßnahmen  zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft  

Optimierung eines Fledermausquartiers

§ 16 (5)  BauNVO

§ 16 (5)  BauNVO

B

Umgrenzung der Flächen für Nutzungs-
beschränkungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes
Zweckbestimmung:

LPB I-IV Lärmpegelbereiche I bis IV

§ 9 (1) 24 BauGB

einzuhaltender Mindest-
waldabstand

Richtungsverkehr

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung 
besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche 
Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 
erforderlich sind  

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich 
mit    umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
i.V.m. Belangen der Munitionsbergung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes Nr. 16

angedachte Parzellierung

Flurstücksbezeichnung

Höhenangaben über NHN

5.00 Maßangaben in Meter

Parzellenbezeichnung
mit Flächenangabe

W

Sichtdreiecke

1
572 m²

238/2

3.6

RKS 1-3
geringfügige Bodenbelastungen
mit den Schadstoffen MKW und PAK
(ohne Flächensignatur)

Zäune

Gebäudebestand

Flurstücksgrenzen

Böschung

17

Flurstücksbezeichnung

Höhenangaben über NHN Gebäudebestand

Grenze des Bebauungsplanes Nr. 17
"Seniorenzentrum Trassenheide 
an der Strandstraße" angrenzend an 
das Bebauungsplangebiet Nr. 16

241

1.8

Flurstücksgrenzen

Zäune Böschung

zu fällende Bäume
mit Nummer der Baumliste
gemäß Umweltbericht1

A Fw
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